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Artikel 11 des Gefeßes betr. die Einführung des weitpreußiichen Brovinzial- 

rechts in der Stadt Danzig und deren Gebiet, vom 16. Februar 1857 (©. ©. 

©. 87) beläßt der Stadtgemeinde Danzig das Necht, Fähren und Prähme zum 
Ueberjegen für Geld zu halten. 

Durch) den Min.-Erlaß vom 31. Dezember 1894 ift die Verwaltung der 
Fähren und Schiffbrüden an öffentlichen Strömen im Bezirke der Weichjel- 
Strombauverwaltung auf den Ober-Bräfiventen übergegangen, da, wo bejondere 

Strombauverwaltungen nicht beftehen, wird diefe Verwaltung von den Negierungs- 

präfidenten gehandhabt. 
Für das Baffiren der Fähren durch Schiffs und Floßführer find, joweit 

die Weichjel in Frage fommt, die VBorjehriften des S 23 der Strom- md Schiff: 
fahrtSpolizeiverordnung vom 7. März 1895 maßgebend. 

Die Verhältniffe der über nicht öffentliche Gewäfler führenden Fähren 
regeln fich, joweit fie die Verbindung von öffentlichen Wegezügen vermitteln, 

gewöhnlich nach dem für diefe Wege maßgebenden echt, im Nebrigen nach 
den Lokalen Landesrecht und den an ihnen bejtehenden Brivatrechten. m ficher- 
heits- und verfehrspolizeilicher Beziehung beftehen für die Fähren über nicht 
öffentliche Gewäfjer vielfach Polizeiverordnungen. 

4. Häfen nnd Ladepläße, 

Die Häfen im Weichjelgebiet find theils Handelshäfen, theils lediglich zur 

Aufnahme fiskalifcher Fahrzeuge beftimmt. Für die Benugung der Handels- 
bhäfen beftehen bejondere Polizeiverordnungen und Tarife. Allgemeine polizei- 
liche Beftimmungen für die öffentlichen Häfen finden fich in $ 40 der Strom- 
und Schiffahrts-Polizeiverordnung für die Weichjel vom 7. März 1895. Der 
Handelshafen zu Brahemünde unterjteht dev Aufficht des Negierungspräfiventen 
zu Bromberg. 

Fefte Ladepläge größeren Umfanges für den Handels- und Schiffsverkehr, 
welche theilweife auch für die Bedürfniffe des Eifenbahnverkehrs hergerichtet, be- 
feftigt und abgepflaftert find, finden fich bei einer größeren Anzahl an dev Weichfel 

belegenev Orte. Außerdem find eine Neihe Eleinever Ladepläge für den Verkehr 

angewiefen, welche nicht befonders hergejtellt find und nach Bedarf verlegt werden. 
Als öffentliche Lande- und Ladeftellen im Sinne der Bolizeiveroronung vom 

7. März 1895 gelten alle diejenigen, welche nach Ertheilung der Exlaubnig durch 

die Strombauverwaltung zwectentjprechend eingerichtet und durch eine Tafel mit 
bezüglichen Auffchrift kenntlich gemacht find. Für fie gelten die im $33 a. a. D. 

enthaltenen Bejtimmungen. 

IV. Die fiskalifden Sämpen. 

Die fisfalifchen Kämpen zerfallen in folche, welche im Eigenthum des 

Fiskus ftehen, und folche, welche in Gemäßheit der SS 5 und 13 des Gejees 

vom 20. Auguft 1883 fir die Steombauverwaltung in Bett genommen find. 
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